
Verhütung der Kriminalität und jedem Strafverfahren bestehen somit 
enge Beziehungen und Wechselwirkungen. Jede Gegenüberstellung d e s t f  
Strafverfahrens und einer besonderen Tätigkeit zur wirksamen Bekämp- i| 
funj^?eFlCnrnmalität ist schädlich.lLehmann ^etorV volirg zutreffend, daß 7 
mitlels*des emzeTnerTverfahrens der einzelne Konflikt zu lösen und davon 
ausgehend auf die Lösung der zugrunde liegenden Widersprüche hinzu
wirken ist. Die Durchführung des Verfahrens und die daran anknüpfende 
Tätigkeit dürfen nicht getrennt werden.:^T)ie~ÄuidecKung und Aufklärung7 
aller Straftaten und ihrer Ursachen und Bedingungen, die streng gesetz- | 
liehe und gerechte Realisierung der individuellen strafrechtlichen Verant- ! 
Wörtlichkeit unter differenzierter unmittelbarer Mitwirkung der Bürger, 1 
das sind die Voraussetzungen der Wirksamkeit des StrafverfahrensJ Die 
neue sTra5rozeßordnung kemizeichnet deswegen die Zusammenarbeit mit 
anderen Organen zur Beseitigung von Ursache^, und Bedingungen.- der 
Straftaten (§§ 18, 19 StPO) und die Auswertung des Verfahrens (§ 256 £
StPO) sowie 'die Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver- ^ 
antwortlichkeit (§§ 338 ff. StPO) als Bestandteile des einheitlichen sozia
listischen Strafverfahrens.'
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